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1 Grundlagen 

1.1 Aufgabenstellung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werden die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen für Erneuerung des Gebäudebestands im Baublock Okenstra-
ße, Rheinstraße, Von-Rienecker-Straße, Bürklinstraße in Offenburg geschaffen. 
Geplant sind fünf Geschosswohnungsbauten.  

Im Plangebiet sind nach den vorliegenden Lärmkarten relevante Verkehrs-
lärmeinwirkungen durch den Straßenverkehr auf der Okenstraße und durch den 
Schienenverkehr auf den Bahnstrecken in rund 180 m Entfernung östlich des 
Plangebiets zu erwarten.  

Als Grundlage für die weiteren Planungen sind die Verkehrslärmeinwirkungen auf 
die geplante Wohnbebauung zu prognostizieren und zu beurteilen. Auf der 
Grundlage der prognostizierten Verkehrslärmeinwirkungen sind erforderliche 
Schallschutzmaßnahmen und entsprechende Festsetzungsvorschläge abzuleiten 

 

1.2 Plangrundlagen 

Die schalltechnische Untersuchung basiert auf folgenden Karten- und Daten-
grundlagen: 

• Schienenverkehrszahlen, übermittelt durch das Verkehrsdatenmanagement 
der Deutschen Bahn AG am 14.01.2020; 

• Lageplan 5 Baukörper, Stand: 20.03.2020, übermittelt durch den Auftragge-
ber am 23.04.2020; 

• Luftbilder des Plangebiets und die Umgebung, Stand: 25.06.2020, übermittelt 
durch den Auftraggeber am 25.05.2020; 

• Kataster mit Höhenmodell für das Plangebiet und die Umgebung, übermittelt 
durch den Auftraggeber am 25.05.2020; 

• Verkehrszählung Knotenpunkt Rheinstraße/ Okenstraße in Offenburg, Büro 
INOVAPLAN GmbH Karlsruhe, Stand: 12.02.2020, übermittelt durch den Auf-
traggeber am 25.05.2020; 

• Entwurf Bebauungsplan Nr. 167 „Baublock Okenstraße, Rheinstraße, Von-
Rienecker-Straße, Bürklinstraße“, Stand: 07.05.2020, übermittelt durch den 
Auftraggeber am 25.05.2020; 

• Entwurf Textliche Festsetzungen und örtliche Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan Nr. 167 „Baublock Okenstraße, Rheinstraße, Von-Rienecker-
Straße, Bürklinstraße“, Stand: 22.04.2020; übermittelt durch den Auftragge-
ber am 25.05.2020; 

• Entwurf Begründung zum Bebauungsplan Nr. 167 „Baublock Okenstraße, 
Rheinstraße, Von-Rienecker-Straße, Bürklinstraße“, Stand: 29.04.2020, 
übermittelt durch den Auftraggeber am 25.05.2020; 
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• Städtebaulicher Entwurf B-Plan Nr. 167 „Baublock Okenstraße, Rheinstraße, 

Von-Rienecker-Straße, Bürklinstraße“, Stand: 03.09.2020, übermittelt durch 
den Auftraggeber am 03.09.2020. 

1.3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen 

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Verkehrslärmeinwirkungen 
erfolgt nach: 

• DIN 18005 Schallschutz im Städtebau, Teil 1, Juli 2002 [DIN 18005], i.V.m. 
Beiblatt 1 zur DIN 18005 Schalltechnische Orientierungswerte. 

Für die Emissions- und Schallausbreitungsberechnungen werden die folgenden 
Berechnungsvorschriften und sonstigen Erkenntnisquellen herangezogen: 

• VDI-Richtlinie 2720 „Schallschutz durch Abschirmung im Freien“, März 1997 
[VDI 2720]; 

• DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“, Juli 
2016 [DIN 4109-1]; 

• DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: Rechnerische Nachweise der 
Erfüllung der Anforderungen“, Juli 2016 [DIN 4109-2]; 

• DIN ISO 9613 Teil 2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ - 
„Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 [DIN ISO 9613-2]; 

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe April 1990 
[RLS-90]. 

1.4 Anforderungen 

Die Verkehrslärmeinwirkungen innerhalb des Plangebiets werden anhand 
der Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 beurteilt.  

Tabelle 1: Orientierungswerte DIN 18005 Verkehr 

Gebietsart Orientierungswert in dB(A) 
 Tag (06.00-22.00 Uhr) Nacht (22.00-06.00 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 

 

Mit der Einhaltung der Orientierungswerte soll nach Beiblatt 1 der DIN 18005 die 
„mit der Eigenart des betreffenden Baugebiets oder Baufläche verbundene Er-
wartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen“ erfüllt werden. Da sich 
in vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bei beste-
henden Verkehrswegen und in Gemengelagen die Orientierungswerte oft nicht 
einhalten lassen, kann im Rahmen der Abwägung beim Überwiegen anderer Be-
lange von ihnen abgewichen werden. In diesem Fall soll ein Ausgleich durch ge-
eignete Lärmschutzmaßnahmen (z.B. Grundrissgestaltung, baulicher Schall-
schutz) vorgesehen und planungsrechtlich gesichert werden.  
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Die maßgeblichen Immissionsorte befinden sich an den geplanten Geschoss-
wohnungsbauten innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr.167 
mit der Schutzwürdigkeit eines Allgemeinen Wohngebiets. 
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2 Prognose der Verkehrslärmeinwirkungen 

Die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet durch den Kfz-Verkehr auf der öst-
lich verlaufenden Okenstraße und der südlich verlaufenden Rheinstraße sowie 
durch die im Osten verlaufenden Schienenstrecken 4000, 4280, 4263 sind zu 
prognostizieren und zu beurteilen. Die Lage der Straßen und Schienenstrecken 
zum Plangebiet ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Abbildung 1: Lageplan Plangebiet 

 

2.1 Emissionsberechnung 

Straße 

Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen durch den Kfz-Verkehr auf 
den relevanten Straßenabschnitten der Okenstraße und der Rheinstraße erfolgt 
auf der Grundlage der durch das Büro INOVAPLAN GmbH ermittelten Verkehrs-
daten. 

Als zulässige Höchstgeschwindigkeit werden für die Okenstraße und die Rhein-
straße 50 km/h für Pkw und Lkw angesetzt. Die nach RLS-90 berechneten Ver-
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kehrslärmemissionspegel für den Tag und die Nacht sind in der folgenden Tabel-
le aufgeführt. 

Tabelle 2: Emissionsberechnung - Straßen 

Straße 

 

DTV  
[Kfz/24h] 

M Tag 

 

M Nacht 

 

pTag 

[%] 

pNacht 

[%] 

vmax 

[km/h] 

Lm,ET 

[dB(A)] 

Lm,EN  

[dB(A)] 

Okenstraße 10.500 615,4 80,5 3,2 3,3 50 60,9 52,1 

Rheinstraße Westen 3.330 196,1 23,0 2,6 2,7 50 55,6 46,4 

Rheinstraße Osten 4.020 237,9 26,6 3,6 4,2 50 57,0 47,8 

DTV = Durchschnittlicher Täglicher Verkehr; M Tag/Nacht =maßgebliche stündliche Verkehrsstärke; p Tag/Nacht = maßgebender Lkw-
Anteil; vmax = Höchstgeschwindigkeit; Lm,E T/N = Emissionspegel Tag/Nacht 

Zuschläge für Steigungen und Gefälle sowie für die Lichtsignalanlagen werden 
im digitalen Geländemodell ermittelt und bei den Ausbreitungsberechnungen 
berücksichtigt.  

 

Schiene 

Die Berechnung der Schienenverkehrslärmeinwirkungen erfolgt nach den Anfor-
derungen der Schall 03 auf der Grundlage der durch das Verkehrsdatenma-
nagement der Deutschen Bahn AG für den Streckenabschnitt der Strecken 4000, 
4280 und 4263 angegebenen Zugdaten und Streckenparametern für das Prog-
nosejahr 2030. Gemäß Schall 03 werden für die Bahnstrecken die in der folgen-
den Tabelle dargestellten Emissionspegel für den Tag- und Nachtzeitraum be-
rechnet: 
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Abbildung 2: Emissionspegel Bahnstrecken 

 

2.2 Immissionsberechnung 

Die Berechnung der Verkehrslärmeinwirkungen erfolgt gemäß RLS-90 und 
Schall 03 auf der Grundlage der o.a. Emissionspegel durch Simulation der Schal-
lausbreitung in einem digitalen Geländemodell (DGM). Das DGM enthält alle für 
die Berechnung der Schallausbreitung erforderlichen Angaben (Lage von Schall-
quellen und Immissionsorten, Höhenverhältnisse, Schallhindernisse im Ausbrei-
tungsweg, schallreflektierende Objekte usw.). In den Berechnungen werden die 
bestehenden Lärmschutzwände entlang der Gleisanlagen mit einer Höhe von 
3 m berücksichtigt. Die Lage der Lärmschutzwände ergibt sich aus der Umge-
bungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes (2017). 

Die Verkehrslärmeinwirkungen werden für freie Schallausbreitung im Plangebiet 
in einem Raster flächig in 2,4 m (Höhe EG), 5,2 m (Höhe 1.OG), 8,0 m (Höhe 2. 
OG) und 10,8 m (Höhe 3. OG) über Grund für den Tag- und Nachtzeitraum be-
rechnet (vgl. Karte 1 und Karte 2). 

Die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet werden außerdem unter Berück-
sichtigung einer möglichen Bebauung gemäß den übermittelten Bebauungskon-
zepten für folgende zwei Varianten geschossweise berechnet: 
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• Variante 1: offene Bebauung entlang der Rheinstraße, Gebäude verfügen 

über 3 – 4 Stockwerke (vgl. Karte 3 und Karte 4); 

• Variante 2: geschlossene Bebauung entlang der Rheinstraße, Gebäude 
verfügen über 4 – 5 Stockwerke, Stellplätze im Erdgeschoss von Haus 1 
(vgl. Karte 5 bis Karte 7). 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind jeweils für den Tag- und Nachtzeit-
raum dargestellt. Fassaden, an denen der Orientierungswert der DIN 18005 
überschritten wird, sind in den Karten hervorgehoben. 
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Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 167 "Baublock
Okenstraße, Rheinstraße, Von-
Rienecker-Straße, Bürklinstraße"
Stadt Offenburg

Karte 7:
Verkehrslärmeinwirkungen
Variante 2
Fassaden mit Überschreitung ORW
mit Bebauung
Okenstraße, Rheinstraße
Schienenstrecken 4000, 4280, 4263

Beurteilungspegel Tagzeitraum
(06.00-22.00 Uhr)

Beurteilungspegel Nachtzeitraum
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Orientierungswerte (ORW) DIN18005 T/N
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2.3 Beurteilung 

Die Verkehrslärmeinwirkungen im Plangebiet werden anhand der Orientierungs-
werte der DIN 18005 beurteilt. Die Verkehrslärmeinwirkungen werden für freie 
Schallausbreitung im Plangebiet, d.h. ohne Berücksichtigung geplanter Baukör-
per für Freifeldpunkte innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans be-
rechnet. Zudem werden die Verkehrslärmeinwirkungen unter Berücksichtigung 
der geplanten Baukörper gemäß den vorliegenden Bebauungskonzepten für fol-
gende zwei Varianten berechnet und beurteilt: 

• Variante 1: offene Bebauung entlang der Rheinstraße, Gebäude verfügen 
über 3 – 4 Stockwerke; 

• Variante 2: geschlossene Bebauung entlang der Rheinstraße, Gebäude 
verfügen über 4 – 5 Stockwerke, Stellplätze im Erdgeschoss von Haus 1 

 

Freie Schallausbreitung 

Tagzeitraum (06.00 – 22.00 Uhr) 

Am Tag werden bei freier Schallausbreitung Verkehrslärmeinwirkungen zwischen 
59 dB(A) am westlichen Rand und 74 dB(A) am östlichen Rand des Plangebiets 
prognostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) am Tag für 
Allgemeine Wohngebiete wird im gesamten Plangebiet überschritten. 

 

Nachtzeitraum (22.00 – 06.00 Uhr) 

Im Nachtzeitraum werden bei freier Schallausbreitung innerhalb des Plangebiets 
Verkehrslärmeinwirkungen zwischen 56 dB(A) am westlichen Rand und 66 dB(A) 
am östlichen Rand des Plangebiets prognostiziert. Der Orientierungswert der 
DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) in der Nacht wird im ge-
samten Plangebiet überschritten.  

 

Bebauung gemäß Konzept,  

Variante 1 – offene Bebauung entlang der Rheinstraße 

Tagzeitraum (06.00 – 22.00 Uhr) 

Am Tag werden im Osten des Plangebiets an Haus 5 Verkehrslärmeinwirkungen 
von bis zu 74 dB(A) an der straßenzugewandten Fassade berechnet. Der Orien-
tierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird deut-
lich um bis zu 19 dB(A) überschritten. An der straßenabgewandten Gebäudeseite 
werden Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) prognostiziert. Der 
Orientierungswert der DIN 18005 wird um bis zu 8 dB(A) überschritten. Haus 5 
verfügt über keine Gebäudeseite, an der der Orientierungswert der DIN 18005 
von 55 dB(A) eingehalten wird. 
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An den geplanten Gebäuden entlang der Rheinstraße (Haus 2, Haus 3, Haus 4) 
werden Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 69 dB(A) an den straßenzuge-
wandten Gebäudeseiten berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird deutlich um bis zu 14 dB(A) über-
schritten. An den straßenabgewandten Fassaden werden Verkehrslärmeinwir-
kungen von bis zu 61 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 
wird um bis zu 6 dB(A) überschritten. Haus 2 und Haus 3 verfügen über jeweils 
eine, Haus 4 verfügt über keine Gebäudeseite, an der der Orientierungswert der 
DIN 18005 von 55 dB(A) eingehalten wird. 

Im Nordwesten des Plangebiets werden an Haus 1 Verkehrslärmeinwirkungen 
von bis zu 55 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allge-
meine Wohngebiete von 55 dB(A) wird gerade eingehalten.  

 

Nachtzeitraum (22.00 – 06.00 Uhr) 

In der Nacht werden an Haus 5 an der Okenstraße Verkehrslärmeinwirkungen 
von bis zu 65 dB(A) an der straßenzugewandten Gebäudeseite berechnet. Der 
Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) wird 
deutlich um bis zu 20 dB(A) überschritten. An der straßenabgewandten Gebäu-
deseite von Haus 5 werden Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 56 dB(A) prog-
nostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 wird deutlich um bis zu 11 dB(A) 
überschritten. 

An den geplanten Gebäuden entlang der Rheinstraße (Haus 2, Haus 3, Haus 4) 
werden Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 61 dB(A) an straßenzugewandten 
Fassaden prognostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine 
Wohngebiete von 45 dB(A) wird um bis zu 16 dB(A) überschritten. An den stra-
ßenabgewandten Gebäudeseiten werden Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) 
berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 wird deutlich um bis zu 
10 dB(A) überschritten. 

Im Nordwesten des Plangebiets werden an Haus 1 Verkehrslärmeinwirkungen 
von bis zu 54 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allge-
meine Wohngebiete von 45 dB(A) wird um bis zu 11 dB(A) deutlich überschritten. 

Im Nachtzeitraum wird der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) an 
allen Fassaden der geplanten Gebäude überschritten.  

 

Bebauung gemäß Konzept,  

Variante 2 – geschlossene Bebauung entlang der Rheinstraße 

Tagzeitraum (06.00 – 22.00 Uhr) 

Am Tag werden an der straßenzugewandten Fassade des im Osten geplanten 
Gebäudes (BA 2) Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 73 dB(A) berechnet. Der 
Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird 
deutlich um bis zu 18 dB(A) überschritten. An der straßenabgewandten Gebäu-
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deseite werden Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) prognosti-
ziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 wird um bis zu 8 dB(A) überschritten. 
Das im Osten des Plangebiets geplante Gebäude verfügt über keine Gebäu-
deseite, an der der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) eingehalten 
wird. 

An dem geplanten Gebäuden an der Rheinstraße (Haus 1) werden Verkehrs-
lärmeinwirkungen von bis zu 69 dB(A) an den straßenzugewandten Gebäudesei-
ten berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete 
von 55 dB(A) wird deutlich um bis zu 14 dB(A) überschritten. An den straßenab-
gewandten Fassaden werden Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 61 dB(A) 
berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 wird um bis zu 6 dB(A) über-
schritten. Haus 1 verfügt an der nordwestlichen Gebäudeseite über Fassadenab-
schnitte, an denen der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) eingehal-
ten wird. 

An dem südwestlich geplanten Gebäude (BA 3) werden Verkehrslärmeinwirkun-
gen von bis zu 66 dB(A) an der der Rheinstraße zugewandten Fassade prognos-
tiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) wird um bis zu 
11 dB(A) überschritten. An der Nordfassade dieses Gebäudes und an der West-
fassade im Staffelgeschoss wird der Orientierungswert eingehalten. 

An dem im Nordwesten des Plangebiets geplanten Gebäudes (BA 4) werden 
Verkehrslärmeinwirkungen von bis zu 55 dB(A) im 1. OG bis zum 3.OG berech-
net. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 
55 dB(A) wird gerade eingehalten. Im Staffelgeschoss werden Verkehrslärmein-
wirkungen von bis zu 57 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 
von 55 dB(A) wird um bis zu 2 dB(A) überschritten. 

 

Nachtzeitraum (22.00 – 06.00 Uhr) 

In der Nacht werden an dem geplanten Gebäude an der Okenstraße (BA 2) Ver-
kehrslärmeinwirkungen von bis zu 65 dB(A) an der straßenzugewandten Gebäu-
deseite berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohn-
gebiete von 45 dB(A) wird deutlich um bis zu 20 dB(A) überschritten. An der 
straßenabgewandten Gebäudeseite werden Verkehrslärmeinwirkungen von bis 
zu 56 dB(A) prognostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 wird deutlich 
um bis zu 11 dB(A) überschritten. 

An dem geplanten Gebäuden an der Rheinstraße (Haus 1) werden Verkehrs-
lärmeinwirkungen von bis zu 61 dB(A) an straßenzugewandten Fassaden prog-
nostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 
45 dB(A) wird um bis zu 16 dB(A) überschritten. An den straßenabgewandten 
Gebäudeseiten werden Beurteilungspegel von bis zu 56 dB(A) berechnet. Der 
Orientierungswert der DIN 18005 wird deutlich um bis zu 11 dB(A) überschritten. 

An dem im Südwesten geplanten Gebäude (BA 3) werden Verkehrslärmeinwir-
kungen von bis zu 58 dB(A) an der der Rheinstraße zugewandten Fassade prog-
nostiziert. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) wird um bis zu 
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13 dB(A) überschritten. An den übrigen Fassaden werden Beurteilungspegel von 
bis zu 56 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert wird um bis zu 11 dB(A) über-
schritten. An der Westfassade werden im Staffelgeschoss Verkehrslärmbeurtei-
lungspegel von bis zu 45 dB(A) berechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 
wird gerade eingehalten. 

An dem im Nordwesten des Plangebiets geplanten Gebäude (BA 4) werden Ver-
kehrslärmeinwirkungen von bis zu 57 dB(A) an der östlichen Gebäudeseite be-
rechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete von 
45 dB(A) wird deutlich um bis zu 12 dB(A) überschritten. In Höhe des 3. und 4 
OG werden Verkehrslärmbeurteilungspegel von bis zu 45 dB(A) berechnet. Der 
Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) wird gerade eingehalten. 

 

 

Die hohen Verkehrslärmeinwirkungen v.a. im Osten des Plangebiets sind auf die 
Verkehrsbelastung auf der Okenstraße zurückzuführen. 

Zum Schutz von innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets zulässigen störemp-
findlichen Nutzungen sind aufgrund der prognostizierten Überschreitungen des 
Orientierungswertes Schallschutzmaßnahmen erforderlich.  

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse sind wirksame aktive Schallschutzmaßnah-
men zur Abschirmung der Verkehrsgeräusche nicht möglich. Der erforderliche 
Schallschutz ist durch passive Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen.  

2.4 Schallschutzkonzept 

Die Anforderungen an den passiven Schallschutz sind im Regelwerk der DIN 
4109 „Schallschutz im Hochbau“ definiert. In der Verwaltungsvorschrift Techni-
sche Baubestimmungen des Landes Baden-Württemberg wird die Anwendung 
der DIN 4109 in der Fassung vom Juli 2016 vorgeschrieben. Daher werden die 
Anforderungen nach der in Baden-Württemberg eingeführten DIN 4109:2016 
bemessen. 

Die DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ (Juli 
2016) definiert Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen 
von Gebäuden unter Berücksichtigung unterschiedlicher Raumarten oder Nut-
zungen. Die Anforderungen sind abhängig von den Lärmpegelbereichen, in de-
nen die zu schützenden Nutzungen liegen. Die Lärmpegelbereiche werden vom 
„maßgeblichen Außenlärmpegel“ abgeleitet. Dieser maßgebliche Außenlärmpe-
gel ist gemäß Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – Teil 2: 
Rechnerische Nachweise zur Erfüllung der Anforderungen“ (Juli 2016) unter Be-
rücksichtigung der verschiedenen Lärmarten (u.a. Straßenverkehr, Schienenver-
kehr, Gewerbe- und Industrieanlagen) zu ermitteln. Bezogen auf den Verkehrs-
lärm wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ ermittelt, in dem zu dem errechne-
ten Verkehrslärmbeurteilungspegel 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt die Diffe-
renz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so 
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ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus 
einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 
10 dB(A). Bezogen auf den Gewerbelärm wird nach DIN 4109-2 im Regelfall als 
„maßgeblicher Außenlärmpegel“ der nach der TA Lärm für die jeweilige Ge-
bietskategorie geltende Tag-Immissionsrichtwert angesetzt. In dem im Bebau-
ungsplan vorgesehenen Allgemeinen Wohngebiet beträgt der Tag-
Immissionsrichtwert 55 dB(A).  

Die Lärmpegelbereiche werden für freie Schallausbreitung im Plangebiet in der 
Nacht ermittelt und sind in Karte 8 dargestellt. In Karte 9 (Variante 1) und Karte 
10 (Variante 2) sind für die gemäß vorliegenden Bebauungskonzepten geplanten 
Gebäude die maßgeblichen Außenlärmpegel unter Berücksichtigung der Ab-
schirmwirkung der geplanten Bebauung dargestellt. 

Festsetzungsvorschlag: 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die 
Anforderungen der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hoch-
bau - Teil 1: Mindestanforderungen“, Ausgabe Juli 2016, einzuhalten. Die erfor-
derlichen resultierenden Schalldämm-Maße der Außenbauteile ergeben sich 
nach DIN 4109-1 (Juli 2016) aus den in der Tabelle aufgeführten Lärmpegelbe-
reichen. Die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche ist der Planzeichnung zu ent-
nehmen. Nach außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Räumen 
sind so auszuführen, dass sie die folgenden resultierenden Schalldämm-Maße 
aufweisen: 

Lärmpegelbereich Maßgeblicher 
Außenlärmpegel 

erforderliches resultierendes Schalldämm-Maß R’w,ges  
des Außenbauteils in dB 

  Bettenräume in 
Krankenanstalten 
und Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, Über-
nachtungsräume in 

Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

ähnliches 

Büroräume   

und ähnli-
ches 

IV 66 bis 70 45 40 35 

V 71 bis 75 50 45 40 

VI 76 bis 80 b 50 45 

 b Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzu-
legen 

Die Tabelle ist ein Auszug aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforde-
rungen“, Juli 2016, Tabelle 7 (Hrsg.: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.) 

Die erforderlichen Schalldämm-Maße sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der 
gesamten Außenfläche eines Raumes zur Grundfläche des Raumes nach 
DIN 4109-2 (Juli 2016), Gleichung 33 zu korrigieren. 

Für Schlafräume und Kinderzimmer, die lediglich über Fenster an Fassadenab-
schnitten verfügen, an denen die Orientierungswerte der DIN 18005 im Nacht-
zeitraum überschritten werden, ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen 
für ausreichende Belüftung zu sorgen.  
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Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, 
soweit nachgewiesen wird, dass – insbesondere gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere 
Schalldämm-Maße erforderlich sind. 
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Karte 8:
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Urheberrechtliche Hinweise 

 
Die in dieser Unterlage vorgelegten Ermittlungen und Berechnungen sowie die 
durchgeführten Recherchen wurden nach bestem Wissen und mit der nötigen 
Sorgfalt auf der Grundlage der angegebenen und während der Bearbeitung zu-
gänglichen Quellen erarbeitet. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit wird nur 
für selbst ermittelte und erstellte Informationen und Daten im Rahmen der übli-
chen Sorgfaltspflicht übernommen. Eine Gewähr für die sachliche Richtigkeit für 
Daten und Sachverhalte aus dritter Hand wird nicht übernommen. 

 

Die Ausfertigungen dieser Unterlage bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des 
vereinbarten Honorars Eigentum der FIRU GfI mbH. Alle Unterlagen sind urhe-
berrechtlich geschützt. Nur der Auftraggeber ist berechtigt, die Unterlagen oder 
Auszüge hiervon (dies jedoch nur mit Quellenangaben) für die gemäß Auftrag 
vereinbarte Zweckbestimmung weiterzugeben. Vervielfältigungen, Veröffentli-
chungen und Weitergabe von Inhalten an Dritte in jeglicher Form sind nur mit 
vorheriger schriftlicher Genehmigung der FIRU GfI mbH gestattet. Ausgenom-
men ist die Verwendung der Unterlagen oder Teilen davon für Vermarktungsakti-
onen des Auftraggebers. In diesen Fällen ist ein deutlich sichtbarer Hinweis auf 
FIRU GfI mbH als Urheber zu platzieren. 

 

 

© FIRU GfI mbH 
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